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Formelle Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Satzung des Behinderten- 

und Seniorenbeirats der Samtgemeinde Nenndorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit wird formelle Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Satzung des Behinder-

ten- und Seniorenbeirats der Samtgemeinde Nenndorf eingelegt. 

Bisherige Rückmeldungen Ihrer Behörde bei Beanstandungen bezüglich dieses 

Beirates beschränkten sich darauf, die Argumentation der Samtgemeinde widerzu-

geben, ohne eine eigenständige und substantiierte rechtliche Würdigung der Prob-

lematik vorzunehmen. Dies wird der Ihnen obliegenden Aufgabe als Rechtsauf-

sichtsbehörde nicht gerecht. 

Begründung: 

1. Systemischer Rechtsmangel (Zirkelschluss): Die Satzung fordert für Ein-

zelbewerber eine bestimmte Anzahl von Unterstützungsunterschriften von

„Wahlberechtigten Personen“. Da keine Unterscheidung zwischen aktivem

und passivem Wahlrecht gemacht wird, wird dadurch auch nur die reine Wahl-

möglichkeit eingeschränkt. Da der Status der „Wahlberechtigten Personen“

(Delegierte) jedoch erst durch einen nachgelagerten Akt der Bestimmung

durch Institutionen und Vereine definiert wird, ist der Kreis der Wahlberechtig-

ten zum Zeitpunkt der Unterschriftensammlung faktisch nicht existent bzw. un-

bestimmt. Eine Satzung, die eine Hürde aufstellt, die aufgrund logischer Un-

möglichkeit nicht erfüllt werden kann, ist in diesem Punkt als rechtswidrig an-

zusehen.
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2. Verletzung der demokratischen Teilhabe: Die Satzung gaukelt durch den 

Begriff der „Wahl“ und die Hürde der „Unterschriftensammlung“ ein demokrati-

sches Verfahren vor, das in der Praxis jedoch nicht stattfindet. Durch die „Be-

stimmung“ der Delegierten wird die demokratische Willensbildung der betroffe-

nen Bevölkerungsgruppen (Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung) 

systematisch unterbunden bzw. eingeschränkt. Dies widerspricht dem Geist 

der UN-Behindertenrechtskonvention, die eine aktive Teilhabe an der politi-

schen Willensbildung fordert, statt einer funktionalen Repräsentation durch 

dritte Institutionen. 

3. Es wird eine eigenständige rechtliche Prüfung durch Ihre Behörde erwartet. 

Sie sind aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen, wie die Samtgemeinde Nenn-

dorf den Nachweis der Rechtmäßigkeit einer Satzung erbringen will, die einen 

logischen Zirkelschluss zur Voraussetzung für die Beiratsbildung macht. 

Sollten Sie erneut lediglich auf die Stellungnahme der Samtgemeinde verweisen, 

ohne die genannten rechtlichen Mängel (insb. Bestimmtheitsgebot und demokrati-

sche Legitimationskette) selbst zu würdigen, sieht man sich gezwungen, zunächst 

das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport als oberste Rechtsauf-

sichtsbehörde einzuschalten. 

Wegen der offensichtlichen Rechtswidrigkeit der Satzung und der sich damit unzu-

lässigen Hürde für Einzelbewerber zur angesetzten Neuwahl des Beirates am 

03.06.2026 wäre dieser Termin von Amts wegen in Frage zu stellen. 

Es wird eine schriftliche Stellungnahme bis zum 18.05.2026 erwartet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


